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Regeste

Nichteintreten auf Asylgesuch und Wegweisung (Dublin-Verfahren - Art. 31a Abs. 1 Bst. b
AsylG)

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen
Verfügungen nach Art. 5 VwVG. Das SEM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und
ist daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende
Ausnahme im Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist
daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entscheidet auf dem
Gebiet des Asyls in der Regel - und so auch vorliegend - endgültig (Art. 105 AsylG; Art. 83
Bst. d Ziff. 1 BGG).

E. 1.2
Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht worden. Der Beschwerdeführer ist
als Verfügungsadressat zu deren Einreichung legitimiert (Art. 108 Abs. 3 AsylG; Art. 48
Abs. 1 sowie Art. 52 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist einzutreten.

E. 1.3
Mit Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht (einschliesslich Missbrauch und
Überschreiten des Ermessens) sowie die unrichtige oder unvollständige Feststellung des
rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden (Art. 106 Abs. 1 AsylG). Das
Bundesverwaltungsgericht wendet das Bundesrecht von Amtes wegen an. Es ist gemäss
Art. 62 Abs. 4 VwVG an die Begründung der Begehren nicht gebunden und kann die
Beschwerde auch aus anderen als den geltend gemachten Gründen gutheissen oder
abweisen. Massgebend ist grundsätzlich die Sachlage zum Zeitpunkt seines Entscheides
(vgl. BVGE 2014/1 E. 2).

E. 2.1
Bei Beschwerden gegen Nichteintretensentscheide, mit denen es das SEM ablehnt, das
Asylgesuch auf seine Begründetheit hin zu überprüfen (Art. 31a Abs. 1-3 AsylG), ist die
Beurteilungskompetenz der Beschwerdeinstanz grundsätzlich auf die Frage beschränkt, ob
die Vorinstanz zu Recht auf das Asylgesuch nicht eingetreten ist (vgl. BVGE 2017 VI/5 E.
3.1; 2012/4 E. 2.2, je m.w.H.).

E. 2.2
Die Beschwerde erweist sich als offensichtlich begründet, weshalb sie im Verfahren
einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise



einer zweiten Richterin (Art. 111 Bst. e AsylG) mit summarischer Begründung zu
behandeln ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG).

E. 3.1
Die Vorinstanz macht geltend, Deutschland sei für die Behandlung des Asylgesuchs
zuständig. Die deutschen Behörden hätten dem Rückübernahmeersuchen gestützt auf Art.
18 Abs. 1 Bst. d Dublin-III-VO am 21. November 2025 zugestimmt. Mit der Wegweisung
nach Afghanistan am 18. Dezember 2014 sei die Zuständigkeit der Schweiz erloschen.
Zudem hätten die deutschen Behörden am 28. Mai 2018 mitgeteilt, das Asylverfahren in
eigener Zuständigkeit zu prüfen. Im Rückübernahmeersuchen vom 19. November 2025
habe die Vorinstanz auf die Vorgeschichte, insbesondere die 2021 erfolgte
Rücküberstellung nach Deutschland, hingewiesen. Demzufolge sei sie ihrer aus der
Dublin-III-VO stammenden Informationspflicht nachgekommen.

E. 3.2
Der Beschwerdeführer macht geltend, die Antwort der ausländischen Behörden beruhe auf
einem Standardschreiben, woraus hervorgehe, dass Deutschland seine Zuständigkeit nicht
eingehend geprüft habe. Zudem lebe er seit mehreren Jahren in der Schweiz, wo sich sein
gesamter Bekannten- und Freundeskreis befinde. Nach Art. 13 Abs. 2 Dublin-III-VO sei
Deutschland daher nicht mehr zuständig.

E. 4.1
Wie die Vorinstanz zu Recht erwähnte, erfolgt im Rahmen eines
Wiederaufnahmeverfahrens (take back) keine (erneute) Zuständigkeitsprüfung nach Kapitel
III der Dublin-III-VO (vgl. statt vieler Urteil des BVGer F-4840/2025 vom 9. Juli 2025 E
3.2). Vorliegend stellt sich indes die Frage, ob das SEM den deutschen Behörden sämtliche
Angaben und Sachverhaltselemente mitgeteilt hat, damit diese ihre eigene Zuständigkeit
prüfen und darauf gestützt ihre Zustimmung zur Übernahme des Beschwerdeführers
erteilen konnten.

E. 4.2
Für ein Wiederaufnahmegesuch ist ein Standardformblatt zu verwenden, das Beweismittel
oder Indizien im Sinne der beiden Verzeichnisse nach Art. 22 Abs. 3 und/oder
sachdienliche Angaben aus der Erklärung der betroffenen Person enthalten muss, anhand
derer die Behörden des ersuchten Mitgliedstaats prüfen können, ob ihr Staat auf Grundlage
der in dieser Verordnung festgelegten Kriterien zuständig ist (Art. 23 Abs. 4
Dublin-III-VO). Das Bundesverwaltungsgericht hielt mehrfach fest, dass den ersuchenden
Mitgliedstaat eine Informationspflicht trifft. Das mit dem Formblatt gestellte
Übernahmeersuchen muss alle Informationen enthalten, anhand derer die Behörden des
ersuchten Staates prüfen können, ob ihr Staat gemäss den in der Verordnung definierten
Kriterien zuständig ist (vgl. Urteile des BVGer D-1787/2013 vom 8. August 2013 E. 5;
D-2446/2021 vom 31. Mai 2021; D-6935/2016 vom 24. Januar 2017 E. 5.3.2 m.w.H.). Eine
Verletzung der Informationspflicht kann dazu führen, dass die Zustimmung des ersuchten
Staats als nicht rechtswirksam gilt (vgl. Urteil des BVGer F-1696/2019 vom 10. Mai 2019
E. 7.2 m.w.H.).

E. 4.3
Im vorliegenden Fall wandte sich das SEM zwar mit einem Standardformblatt an die
deutschen Behörden, übermittelte jedoch nicht alle Umstände, welche diesen eine



Zuständigkeitsprüfung nach Kapitel III ermöglicht hätten.

E. 4.3.1
Im Übernahmeersuchen werden nämlich das am 7. Februar 2019 in Deutschland gestellte
Asylgesuch, die Zustimmung der deutschen Behörden vom 17. Mai 2021 sowie die
darauffolgende Überstellung des Beschwerdeführers nach Deutschland vom 7. Oktober
2021 erwähnt. Zudem führte die Vorinstanz das in der Schweiz am 3. November 2025
gestellte Asylgesuch auf (vgl. SEM-Akten 20/5). Die früheren Verfahren in der Schweiz
aus den Jahren 2011 und 2017 wurden hingegen nicht thematisiert. Diese Elemente hätten
für die deutschen Behörden bei der Beurteilung ihrer Zuständigkeit relevant sein können, da
das Asylgesuch vom 12. Januar 2017 mit einem Abweisungsentscheid der Vorinstanz (und
nicht mit einem Nichteintretensentscheid) abgeschlossen wurde, wobei die bereits damals
geltenden Bestimmungen der Dublin-III-VO nicht angewandt wurden (siehe Urteil
D-3693/2017 vom 17. August 2017). Aus den Akten der Vorinstanz geht hervor, dass das
SEM die Flüchtlingseigenschaft des Beschwerdeführers verneint, sein Asylgesuch
abgelehnt und ihn aus der Schweiz weggewiesen hatte (vgl. SEM-Akten, Papierakten, B
15/12). Die Vorinstanz hatte somit eine materielle Prüfung der Asylgründe vorgenommen.
Fraglich und von der Vorinstanz unbeantwortet bleibt, weshalb sie erst im Jahr 2018 von
der Anwendbarkeit der Dublin-III-Verordnung ausgegangen war und nicht bereits im
Entscheid von 2017 (vgl. SEM-Akten, Papierakten, C 13/9). Dies wäre insbesondere
deshalb relevant gewesen, weil die deutschen Behörden mit Entscheid vom 30. Oktober
2017 das Asylgesuch des Beschwerdeführers vom 17. Oktober 2017 abgelehnt und die
Schweiz für zuständig erachtet hatten (vgl. SEM-Akten, Papierakten, C 1/31, Beilage 2).
Aus diesem Entscheid geht zudem hervor, dass die Schweiz sich damals gestützt auf Art. 18
Abs. 1 Bst. d Dublin-III-VO für zuständig erklärt hatte. Dies wird durch eine Begleitnotiz
der Vorinstanz vom 10. September 2018 (SEM-Akten, Papierakten, C 2/2) bestätigt.

E. 4.3.2
Selbst wenn die deutschen Behörden der Vorinstanz am 28. Mai 2018 mitgeteilt hatten, das
Asylgesuch in eigener Zuständigkeit prüfen zu wollen (vgl. SEM-Akten, Papierakten, C
3/5, Beilagen), erweist sich die Sachverhaltsdarstellung der Vorinstanz in ihrem
Standardformblatt vom 19. November 2025 als unvollständig. Sie erwähnte die in der
Schweiz gestellten Asylgesuche von 2011 und 2017 sowie die nachfolgenden Verfahren
nicht. Dadurch wurden die deutschen Behörden nicht in die Lage versetzt, ihre
Zuständigkeit im Sinne der Kriterien des Kapitels III der Dublin-III-VO vollumfänglich zu
prüfen. Die Vorinstanz hat deshalb gegen ihre Informationspflicht im Sinne von Art. 23
Abs. 4 Dublin-III-VO verstossen.

E. 4.3.3
Es stellt sich somit die Frage, ob die von den deutschen Behörden erteilte Zustimmung vom
21. November 2025 (SEM-Akten 23/3) als unwirksam zu betrachten ist. Entscheidend für
die Wirksamkeit der Zustimmung ist, ob die Informationslücke den ersuchten Staat
tatsächlich daran gehindert hat, seine potenzielle Zuständigkeit gemäss den Kriterien der
Dublin-III-Verordnung zu prüfen. Fehlen Angaben zu Umständen, die für die
Zuständigkeitsprüfung irrelevant sind, liegt keine Verletzung vor, die die Zustimmung
unwirksam machen würde (vgl. dazu Urteil F-1935/2025 vom 31. März 2025 E. 4). Im
vorliegenden Fall informierte die Vorinstanz die deutschen Behörden nicht darüber, dass
bereits in den Jahren 2011 und 2017 Asylverfahren in der Schweiz stattgefunden hatten.



Zudem teilte sie nicht mit, dass im Urteil D-3693/2017 vom 17. August 2017 eine
materielle Prüfung der Asylgründe vorgenommen wurde. Darüber hinaus erwähnte sie
nicht, dass sich Deutschland bereits 2018 für zuständig erklärt hatte. Die Lückenhaftigkeit
ist umso gravierender, als sich in den Eurodac-Meldungen keine Treffer bezüglich des
Schweizer Asylgesuchs von 2011 mehr finden lassen (vgl. SEM-Akten 6/1). Eine
vollständige Mitteilung hätte sämtliche ab 2011 gestellten Asylgesuche sowie
weiterführende Informationen und Belege umfassen müssen, auch um allfällige Einwände
Deutschlands zu adressieren. Die im Übernahmeersuchen mitgeteilten Informationen
erfassten jedoch nur Angaben ab 2019 und waren für eine umfassende
Zuständigkeitsprüfung nicht ausreichend. Die Zustimmung der deutschen Behörden ist
demzufolge als unwirksam zu betrachten.

E. 4.4
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Vorinstanz die deutschen Behörden nicht auf
wesentliche, sachdienliche Angaben und Beweismittel hingewiesen hat. Damit hat sie
gegen die Informationspflicht und die Pflicht zur loyalen Zusammenarbeit zwischen den
Staaten im Sinne der Dublin-III-VO verstossen (siehe auch Urteil D-521/2024 vom 1. Juli
2024 E. 7).

E. 5.1
Gemäss Art. 61 Abs. 1 VwVG entscheidet das Bundesverwaltungsgericht in der Sache
selbst oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz
zurück.

E. 5.2
Eine Kassation und Rückweisung an die Vorinstanz ist insbesondere dann angezeigt, wenn
weitere Tatsachen festgestellt werden müssen und ein umfassendes Beweisverfahren
durchzuführen ist. Die in diesen Fällen fehlende Entscheidungsreife kann grundsätzlich
zwar auch durch die Beschwerdeinstanz selbst hergestellt werden, wenn dies im Einzelfall
aus prozessökonomischen Gründen angebracht erscheint; sie muss dies aber nicht (vgl.
BVGE 2012/21 E. 5 mit weiteren Hinweisen).

E. 5.3
Vorliegend waren die deutschen Behörden nicht in der Lage, ihre Zuständigkeit gestützt auf
Kapitel III der Dublin-III-Verordnung zu prüfen, da die Vorinstanz sie nicht auf die
wesentlichen Umstände hingewiesen hat, die für diese Beurteilung entscheidend waren.
Eine nachträgliche Heilung durch das Gericht kommt nicht in Betracht.

E. 6
Die Beschwerde ist demnach gutzuheissen, die angefochtene Verfügung aufzuheben und
die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen, damit diese eine vollständige Mitteilung an
die deutschen Behörden mittels eines Standardformblatts im Sinne der Erwägungen
durchführt. Aufgrund dieses Verfahrensausgangs erübrigt es sich, auf die weiteren
Beschwerdevorbringen einzugehen.

E. 7.1
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind dem Beschwerdeführer - ungeachtet der mit
Zwischenverfügung vom 4. Dezember 2025 gutgeheissenen unentgeltlichen Prozessführung
- keine Kosten aufzuerlegen.



E. 7.2
Dem obsiegenden Beschwerdeführer ist für die durch die rechtliche Vertretung
erwachsenen notwendigen Kosten zulasten der Vorinstanz eine Parteientschädigung
zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar
2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE,
SR 173.320.2]). Mangels Kostennote ist die Parteientschädigung pauschal auf Fr. 800.-
festzusetzen (Art. 14 Abs. 2 VGKE). (Dispositiv nächste Seite)
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